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Einleitung

Die Gewährleistung der Sicherheit elektrischer Anlagen gibt immer wieder Anlass zu Diskussio-
nen. Aufgrund des hohen österreichischen Sicherheitsstandards können schwere Unfälle, verursacht
durch elektrischen Strom, heute weitgehend ausgeschlossen werden. Bis heute wurden erhebliche
Anstrengungen unternommen, durch gezielte Normungsarbeit einheitliche Standards für die sichere
Ausführung und Prüfung von elektrischen Anlagen zu schaffen. Hierbei sind alle Eventualitäten berück-
sichtigt worden, um eine umfassende Sicherheit zu gewährleisten. Trotz aller Bemühungen in diese
Richtung kann eine absolute und vor allen Dingen dauerhafte Sicherheit praktisch nicht hergestellt
werden.

Jede elektrische Anlage ist vor der ersten Inbetriebnahme zu prüfen und ordnungsgemäß zu doku-
mentieren. Dies gilt auch für wesentliche Änderungen bzw. Erweiterungen einer elektrischen Anlage.
Zur Erhaltung der Sicherheit von elektrischen Anlagen ist es unbedingt erforderlich, diese in geeigne-
ten Zeitintervallen wiederkehrend zu prüfen

In der ÖVE/ÖNORM E 8001 - 6 sind die Prüfungsanforderungen sowohl für Erst- als auch für
wiederkehrende Prüfungen festgelegt. Die Praxis hat gezeigt, dass sich die festgelegten Anforderun-
gen  praxisgerecht in einheitlichen Formularen zusammenfassen lassen und so zum einen als Arbeits-
hilfe für den Elektrotechniker und zum anderen als Dokument für den Anlagenbetreiber verwenden
lassen.

Die seit Jahren vertriebenen Befunde für die Überprüfung von Anlagen werden laufend an die neuen
Bestimmungen angepasst. In der vorliegenden Broschüre werden diese vorgestellt und als Muster,
teilweise ausgefüllt, abgedruckt.

Es gibt nach wie vor unterschiedliche Befunde zur Prüfung elektrischer Anlagen, die mehr oder weniger
ähnlich aufgebaut sind, jedoch ist keines so umfassend und komplett  ausgearbeitet wie das von der
Bundesinnung, gemeinsam mit dem KFE, einheitlich für alle Bundesländer herausgegebene. Je weiter
die Verbreitung dieser Befunde im ganzen Bundesgebiet  reicht, um so einfacher wird es sein, eine
Überprüfung von Anlagen gesetzlich vorschreiben zu lassen.

Die vom KFE herausgegebenen Befunde sind gemeinsam mit der Bundesinnung umfassend und
komplett ausgearbeitet und für das gesamte Bundesgebiet anwendbar. Ziel ist es, damit eine
standardisierte Dokumentation zu erreichen.
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Personenschutz und Gefährdungen
Der Personenschutz gehört zu den wichtigsten Schutzgütern des Rechtes. Leben und Gesundheit

zählen ebenso wie das Eigentum zu den absoluten Rechtsgütern. Aus § 1325 ABGB und aus den

Bestimmungen des Strafgesetzbuches über strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (§§ 75 ff

StGB) ergibt sich die Anerkennung des absoluten, d.h. einen Schutz gegen jedermann genießenden

Persönlichkeitsrechtes auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Von einem absoluten Recht wird

dann gesprochen, wenn der Berechtigte befugt ist, die Achtung seines Rechtes von jedermann zu

verlangen und auch allen gegenüber durchzusetzen. (1Ob26/91; 1Ob36/95).

Daraus wird die allgemeine Rechtspflicht abgeleitet, Leben und die Gesundheit von Menschen zu

schützen (6 Ob 240/00p). Wird sie verletzt, ist grundsätzlich ein Haftungsgrund vorhanden. Leib und

Leben werden einerseits durch Schutzgesetze geschützt andererseits durch allgemeine Rechts-

grundsätze.

Der Unterschied zwischen der Verletzung absoluter Rechte einerseits und der Verletzung von Schutz-

gesetzen andererseits besteht nämlich nur darin, dass die Verhaltenspflichten im ersten Fall weniger

detailliert geregelt sind und daher erst genauerer Bestimmung bedürfen. In beiden Fällen muss

neben dem Verschulden auch die Rechtswidrigkeit des Verhaltens gegenüber dem Geschädigten

gegeben sein (Reischauer in Rummel, Rdz 7 zu § 1295). Bei Verletzung eines Schutzgesetzes zB

der ETV oder des ETG muss der Schädiger beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft (§ 1298

ABGB).

Es gibt rechtliche Regelungen, die erst bei tatsächlichem Schadenseintritt Sanktionen hervorrufen,

beispielsweise das Schadenersatzrecht der §§ 1293 ff ABGB, andere rechtliche Regelungen wollen

den Schadenseintritt dadurch verhindern, dass schon bei einem Verstoß gegen Sicherheitsbestim-

mungen Sanktionen folgen können (ETV, ETG, Arbeitnehmerschutz, Straßenverkehrsordnung,

Bauordnungen, Feuerpolizeigesetze etc.). Im Strafrecht ist die bloße Herbeiführung einer Gemein-

gefahr strafbar (§ 177 StGB).

Für einen wirksamen Schutz ist eine genaue Information über Lebensdauer, Haltbarkeit und Gefah-

ren nach Ende der Lebensdauer von elektrischen Anlagen durchzuführen. Ohne eine Information

wird das Unrechtsbewusstsein vielfach nicht gegeben sein.
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Nutzungsdauer einer Elektrischen Anlage
Es ist sicherzustellen, dass elektrischeAnlagen, welche für den Gebrauch durch

Laien bestimmt sind und deren Errichtungszeitpunkt weiter als 30 Jahre zurück-

liegt, den sicherheitstechnischen Bestimmungen des ETG 1992 §3 im Bezug auf

einen wirksamen Fehlerschutz entsprechen.

Aufgrund der langen Nutzungsdauer von elektrischenAnlagen, sowie einer nicht

wahrgenommenenWartungspflicht durch denAnlagenbetreiber, können in elektri-

schen Anlagen erhebliche Missstände auftreten. Solche erhebliche Missstände

an einer elektrischenAnlage können grundsätzlich nur von Elektrofachkräften er-

kannt werden. Nachdem die Betreiber von elektrischenAnlagen in der Regel elek-

trotechnische Laien sind, können diese erhebliche Missstände an elektrischen

Anlagen nicht feststellen und somit auch die daraus resultierende Verantwortung

nicht wahrnehmen.

Aus technischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass für elektrischeAnlagen

aufgrund ihrerAlterung (Klemmverbindungen, Isolierstoffe, mechanisch bewegte

Teile,... ) von einer technischen Lebensdauer von maximal 30 Jahren ausgegan-
gen werden kann.

Literaturhinweis: Lebensdauer von Bauteilen und Bauteilschichten, Bundesin-
stitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen
und Raumordnung (BBR), Fasanenstraße 87, 10623 Berlin, Jänner 2009.

Auszug:

Anlagen die älter als 30 Jah-
re sind und für die keine re-
gelmäßigen Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten
durchgeführt wurden ist mit
Funktionsausfällenbzw.sogar
mitVersagenvonSicherheits-
technischen Einrichtungen,
welche für den Laien nicht
feststellbareerheblicheMiss-
stände darstellen, zu rech-
nen. Des weiteren ist davon auszugehen, dass sich bei elektrischenAnlagen deren
Errichtungszeitpunkt weiter als 30 Jahre zurückliegt, die Betriebs- undUmgebungs-
bedingungengeändert sowieetwaigeNutzungsänderungen ergebenhaben.

BeiAnlagen die älter als 30 Jahre sind kann nicht ausgeschlossen werden, dass
durch andere Maßnahmen (nicht elektrotechnisch) die Voraussetzung für die
Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen direktes oder bei indirektem Berühren
beeinträchtigt wurde.
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Relevanz von ÖNORMEN
Stand der Technik

Der Stand der Technik ist eine Technikklausel und stellt die technischen Möglichkeiten zu einem
bestimmten Zeitpunkt, basierend auf gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik dar.
Er findet sich in vielen Vorschriften und Verträgen und wird durch die Regelungen zur Rechtsförm-
lichkeit präzise definiert.

Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebs-
weisen, der die praktische Eignung der Maßnahme im Hinblick auf die angestrebten Ziele insgesamt
gesichert erscheinen lässt. Er ist aber noch nicht hinreichend und langjährig erprobt und meist nur
Spezialisten bekannt, weshalb im Bauwesen statt des Standes der Technik üblicherweise die Einhal-
tung der allgemein anerkannten Regeln der Technik vertraglich gefordert wird.

Anerkannte Regeln der Technik

Die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik sind technische Regeln bzw. Technikklauseln für
den Entwurf und die Ausführung von baulichen Anlagen oder technischen Objekten.

Es sind Regeln, die in der Wissenschaft als theoretisch richtig erkannt sind und feststehen, in der
Praxis bei dem nach neuestem Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt sind
und sich aufgrund fortdauernder praktischer Erfahrung bewährt haben. Sie stellen nach Werkver-
tragsrecht für den Sollzustand eine Minimalforderung dar und bei Nichteinhaltung liegt schon ein
Mangel vor.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik umfassen daher insbesondere ÖVE/ÖNORMen
bzw. ÖVE-Bestimmungen. Für gültige ÖVE/ÖNORMen besteht die Vermutung, dass sie den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Entscheidung des VwGH bzw. des OGH zur Relevanz von ÖNORMen

1. Belegstellen: OGH 4 Ob356/86; 10 Ob24/09s

ÖNORMen können durch tatsächliche Übung der beteiligten Verkehrskreise zum Han-
delsbrauch oder zur Verkehrssitte erstarken. Eine wiederholte Anwendung bestimmter
ÖNORMen durch die in Betracht kommenden Verkehrskreise kann somit dazu führen,
dass diese auch in künftigen Fällen mit ihrer Anwendung rechnen und insbesondere
technische Angaben im Zweifel im Sinne einer bestimmten ÖNORM auslegen.

2. Belegstellen: 10 0b24/09s

Auch ÖNORMen stellen nach herrschender Auffassung zwar eine Zusammenfassung
üblicher Sorgfaltsanforderungen an den Werkunternehmer dar, sie sind aber bloß Richt-
linien, die als Vertragsbestandteile gelten sollen. Demgemäß kommt ihnen, soweit sie -
wie hier - nicht durch konkrete Rechtsvorschriften im Sinn einer Anordnung durch den
Gesetz- oder Verordnungsgeber für verbindlich erklärt wurden, nur unter folgenden Um-
ständen Bedeutung zu:
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Soweit sie kraft Vereinbarung (auch konkludent) zum Gegenstand von Verträgen gemacht
wurden oder wenn sie durch tatsächliche Übung der beteiligten Verkehrskreise zum Han-
delsbrauch oder zur Verkehrssitte erstarken und daher zur ergänzenden Vertragsausle-
gung heranzuziehen sind.

Wurde die Art und Weise der Werkerstellung im Bau- oder im sonstigen Werkvertrag
nicht ausdrücklich anders festgelegt, so hat der Auftragnehmer das Werk dessen Art
entsprechend so zu erstellen, wie es die Übung des redlichen Verkehrs (§ 914 ABGB)
erfordert und für ein solches Werk ortsüblich und angemessen ist; dabei sind auch die
jeweils anerkannten Regeln des für diese Werkerstellung maßgebenden Fachs anzuwen-
den: Im Bereich der Bauwirtschaft sind das die allgemein anerkannten Regeln der Bau-
technik und Baukunst.

Sind in den Werkvertrag die einschlägigen ÖNORMen einbezogen, so ist die Einhaltung
der Regeln ohnedies ausdrücklich vereinbart. Aber auch ohne deren Einbeziehung gilt
nichts anderes: Dann sind die Regeln als Verkehrssitte oder Gebräuche im Geschäftsver-
kehr zu beachten. ln diesem Zusammenhang kann auch § 922 ABGB ins Treffen geführt
werden, soweit dort darauf verwiesen wird, was im redlichen Verkehr üblicherweise unter
den jeweils gegebenen Umständen erwartet werden kann.

Handelsbrauch i.S. des UGB:

§ 346. Unter Unternehmern ist in Hinblick auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und
Unterlassungen auf die im Geschäftsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu
nehmen.

Verkehrssitte i.S. des ABGB (konkludente Handlungen):

§ 863. (1) Man kann seinen Willen nicht nur ausdrücklich durch Worte und allgemein angenommene
Zeichen, sondern auch stillschweigend durch solche Handlungen erklären, welche mit Überlegung
aller Umstände keinen vernünftigen Grund, daran zu zweifeln, übrig lassen.

(2) In Bezug auf die Bedeutung und Wirkung von Handlungen und Unterlassungen ist auf die im
redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche Rücksicht zu nehmen.

Conclusio:

ÖNORMEN stellen nach herrschender Rechtsauffassung zwar eine Zusammenfassung üblicher
Sorgfaltsanforderungen (an den Werkunternehmer) dar, die als Vertragsbestandteile gelten sollen.
Es kommt ihnen, soweit sie nicht durch konkrete Rechtsvorschriften, zB durch die ETVo bzw. ETG, für
verbindlich erklärt wurden, auch unter folgenden Umständen Bedeutung zu:

Soweit sie Kraft einer Vereinbarung (auch nach Verkehrssitte) zum Gegenstand von Verträgen
gemacht wurden oder wenn sie durch tatsächliche Übung der beteiligten Verkehrskreise zum Han-
delsbrauch oder zur Verkehrssitte erstarken, sind sie zur ergänzenden Vertragsauslegung
heranzuziehen.
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ÖVE/ÖNORM E 8001

In der Normenreihe ÖVE/ÖNORM E 8001 wird die Prüfung für elektrische Anlagen im Abschnitt 6
behandelt. Grundlage dafür ist die europäische Vorschrift HD 60364 mit nationalen Ergänzungen,
Klarstellungen und Erläuterungen. Durch Herausgabe der Elektrotechnikverordnung 2002  am 13.
Juli  wurde die Erstprüfung gem.  Abschnitt  6-61 verbindlich erklärt.

ÖVE/ÖNORM E 8001-6 gliedert sich in drei Abschnitte:
• Abschnitt 6-61: Prüfungen - Erstprüfungen.
• Abschnitt 6-62: Prüfungen - Wiederkehrende und außerordentliche Prüfungen
• Abschnitt 6-63: Prüfungen - Anlagenbuch und Prüfberichte.

Die Abschnitte 6-62 und -63 wurden am 1.1.2003 vom ÖVE herausgegeben und sind damit anerkannte
Regel der Technik.

Unter Prüfen von elek. Anlagen gem. ÖVE/ÖNORM E 8001 wird die Zustandsfeststellung der elektri-
schen Anlage mittels Besichtigen, Erproben und Messen verstanden. Der Abschnitt 6-61 legt die
Mindestanforderungen für eine Erstprüfung fest, deren Dokumentation gem. Abschnitt 6-63 stellt die
Grundlage für die wiederkehrenden Prüfungen (Teil 6-62) dar.

Mit dem Abschluss der Erstprüfung einer neu errichteten Anlage oder im Fall einer wesentlich erwei-
terten oder geänderten Anlage ist ein Anlagenbuch mit Prüfbefunden über die Ergebnisse der Prüfungen
zu erstellen. In diesem Anlagenbuch sind sämtliche Veränderungen der Anlage festzuhalten und die
Prüfbefunde über die wiederkehrende Prüfung beizulegen. Falls das Anlagenbuch nicht vorhanden
ist, so ist ein Ersatzanlagenbuch zu erstellen. Im Laufe der Zeit wird damit jede elektrische Anlage über
eine aussagekräftige Dokumentation verfügen.

________________________________________________ Seite 9 __________________________________________________
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Wiederkehrende und außerordentliche Prüfung

Unter wiederkehrende Prüfung versteht man die Prüfung einer bestehenden elektrischen Anlage

mit ordnungsgemäß geführtem Anlagenbuch (oder Ersatzanlagenbuch) und festgelegten, den Anfor-

derungen entsprechenden, eingehaltenen Prüfintervallen.

Eine außerordentliche Prüfung ist jene, bei der die Voraussetzungen für eine wiederkehrende

Prüfung einer bestehenden elektrischen Anlage (aufgrund eines nicht ordnungsgem. geführten An-

lagenbuchs) nicht erfüllt sind.

Wiederkehrende und außerordentliche Prüfungen von elektrischen Anlagen müssen nach Maßga-

be eines vertretbaren wirtschaftlichen Aufwandes, entsprechend den Anforderungen der jeweils

gültigen Bestimmungen, zerstörungfrei so durchgeführt werden, dass die Sicherheit der Anlage und

aller dazugehörenden Teile nachgewiesen wird.

Die Besichtigung der elektrischen Anlage in Verbindung mit Erproben und Messen hat unter anderem

den Nachweis zu erbringen, dass der Schutz von Personen und Nutztieren gegen elektrischen

Schlag gegeben ist. Die Sicherheit der Anlage darf weder durch Beschädigung noch durch Alterung

beeinträchtigt sein; Anlagendefekte und Abweichungen von den Anforderungen der Errichtungsbe-

stimmungen müssen erfasst  werden. Weiters muss der Sachschutz hinsichtlich Brand und Hitze

gegeben sein.

Die Prüfungen müssen so durchgeführt werden, dass es dadurch auch bei Anlagenfehlern weder

zur Gefährdung von Personen oder Nutztieren kommt, noch dass Schäden an Betriebsmitteln

oder an nicht zur Anlage gehörenden Sachgütern entstehen.

Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung von elektrischen Anlagen oder Teilen davon müssen in

Form eines Prüfbefundes festgehalten werden. Beschädigungen, Verschlechterungen, Anlagenfeh-

ler und gefährliche Zustände, aber auch Einschränkungen des Prüfumfanges sind im Prüfbefund

festzuhalten.

Die Bestimmung der Häufigkeit wiederkehrender Prüfungen von elektrischen Anlagen ist abhängig

von der Art bzw. der Benutzung der Anlage, von der Betriebsart, den äußeren Einflüssen sowie der

Wartungsintensität und Wartungshäufigkeit. Die maximalen Intervalle für wiederkehrende Prüfungen

können durch die jeweils zuständige Behörde festgelegt sein (siehe z.B. Elektroschutzverordnung

ESV 2012. Im Prüfbefund (Anlagenbuch) ist das Prüfintervall festzuhalten und zu dokumentieren und

bildet damit die Grundlage zur nächstfolgenden wiederkehrenden Prüfung.
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Prüffristen
Laut Elektrotechnikgesetz (ETG) sind Betreiber elektrischer Anlagen (z.B. Eigentümer, Pächter, Mie-
ter, etc.) bei wesentlichen Anlagenänderungen oder -erweiterungen verpflichtet, eine Überprüfung
der elektrischen Anlage durchführen zu lassen. Wesentliche Änderungen sind zum Beispiel Ände-
rung der Schutzmaßnahme, Verstärkung der Zuleitung, Änderung der Spannung oder Stromart
(Elektroherd, etc.). Im Falle eines Schadens in der elektrischen Anlage kann die Versicherung eine
finanzielle Deckung des Schadens ablehnen, wenn der Zeitpunkt der Überprüfung zu weit zurück-
liegt bzw. Umbauten ohne Überprüfung durchgeführt wurden.

Für gewerbliche und industrielle Anlagen besteht eine gesetzliche Überprüfungspflicht. Die
Intervalle der wiederkehrenden Überprüfung richten sich nach den Vorgaben der Behörde (z.B. in
der Betriebsanlagengenehmigung) und nach den Vorgaben der Elektroschutzverordnung. Der
Fristenlauf beginnt mit der Rechtskraft des jeweiligen Betriebsanlagengenehmigungsbescheides. In
der Regel erfolgt die bescheidmäßige Vorschreibung der wiederkehrenden Überprüfung nach den For-
derungen der gültigen Elektroschutzverordnung, die Frist kann durch die Behörde auch verkürzt oder
verlängert werden.

In der gültigen Elektroschutzverordnung ESV sind folgende Prüfintervalle zu beachten: Für die
wiederkehrenden Prüfungen von elektrischen Anlagen beträgt sie längstens fünf Jahre. Abweichend
davon betragen die Zeitabstände längstens ein Jahr hinsichtlich wiederkehrender Prüfungen gemäß
§ 13 Abs. 3 der Bauarbeiterschutzverordnung 1994 und längstens 10 Jahre hinsichtlich Starkstrom-
anlagen in Versicherungen, Banken und anderen Bürobetrieben sowie in Handelsbetrieben, in
denen keine außergewöhnliche Beanspruchung gegeben ist. Bei außergewöhnlicher Belastung
der elektrischen Anlage oder von Teilen der elektrischen Anlage durch mechanische Einwirkungen,
starke Verschmutzung, Chemikalien, Feuchtigkeit, Kälte oder Hitze (z.B. in Produktionsbetrieben,
Tischler- oder Mechanikerwerkstätten, Bäckerei- oder Friseurbetrieben, Blumenbindereien, ge-
werbliche Küchen oder explosionsgefährdeten Bereichen) kann die Frist auch auf 3 Jahre festgelegt
werden.

Für Baustellen gilt eine jährliche, für Blitzschutzanlagen folgende Fristen: 3 Jahre für Arbeitsstät-
ten, Baustellen und Arbeitsmittel, die durch ihre Lage, Bauweise, Flächenausdehnung oder Höhe
blitzschutzgefährdet sind und 1 Jahr für alle explosionsgefährlichen und/oder hochentzündlichen
Arbeitsstoffen oder bei größeren Mengen leichtentzündlichen Arbeitsstoffen.

Für andere als gewerbliche Anlagen gibt es keine vorgeschriebenen Prüffristen. Es wird aber
empfohlen, sich bei diesen Anlagen an den Forderungen der ESV zu orientieren (gilt nicht für
Anlagen gem. den ÖVE/ÖNORMen E 8002 und 8007).

Gemäß der Verordnung für explosionsfähige Atmosphären – VEXAT sind elektrische Anlagen
und elektrische Betriebsmittel, die in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, auf ihren
ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen: längstens ein Jahr im Fall einer außergewöhnlichen Bean-
spruchung, zB durch mechanische Einwirkungen, starke Verschmutzung, Chemikalien, Feuchtigkeit,
Kälte oder Hitze, im Übrigen längstens drei Jahre.

________________________________________________
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Anlagenbuch (siehe Musterbild auf Seite 14)

Die technischen Daten der Anlage und alle anderen erforderlichen Unterlagen sind vor der Inbetrieb-
nahme im Anlagenbuch zusammenzufassen. Das Ersatzanlagenbuch ist nach Abschluss einer außer-
ordentlichen Prüfung einer bestehenden elektrischen Anlage zu erstellen. Fehlende Unterlagen sind
bei der außerordentlichen Prüfung einer bestehenden elektrischen Anlage als Mängel zu bewerten
und in der Mängelliste anzuführen.

Inhalt des Anlagenbuches:
Tag der Übergabe an den Auftraggeber

Allgemeine Angaben über den Planer, den Anlagenerrichter und den durchführenden Prüfer,
den Anlagenverantwortlichen und den Netzbetreiber wie: Name, Adresse und
Telekommunikationsdaten, Prüfdatum, Angaben zu den angewendeten Errichtungsvor-
schriften.

Umfang der Installation (örtlich), Pläne, Angaben über Planunterlagen der elektrischen Anlage,
Hauptleitungsschemata, Planverzeichnis, (z.B. Verteiler-, Stromlaufpläne und der ausge-
führten Installation etc.). Ist kein Plan vorhanden, ist als Mindesterfordernis ein Auslassschaltplan
mit eingezeichneten Betriebsmitteln zu erstellen, aus dem sich die Stromkreiszugehörigkeit
ersehen lässt.

Netzsystem/Schutzmaßnahme
Versorgungsparameter, z.B. Nennspannung, Nennfrequenz
Anlagenparameter, z.B. Sicherung bzw. Leitungsschutzschalter (Typ, Nennstrom), Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung (Typ, Nennstrom, Nennfehlerstrom)
Anlagenerder, z.B. Art, Material
Schutzleiter, z.B. Schutzerdungsleiter, Potentialausgleichsleiter, Nullungsverbindung
Zusätzlicher Potentialausgleich
Verteiler, (Type, örtliche Lage, Bezeichnungen  in Plänen, Anspeisungen etc.)
Haupt- und Verteilleitungen
Art, Anzahl und Lage der elektrischen Auslässe (z.B. Schalter, Steckdose, Anschlussdose,

Wand- und Deckenauslass)
Angaben über die Raumnutzung (z.B. Ex-Anlage, Feuchtrauminstallation)
Angaben zum verwendeten Messgerät (Marke, Type, Seriennummer)

Befundsammlung
Zusammenstellung der Prüfbefunde einschließlich Angaben zu den verwendeten Messgeräten (Mar-
ke, Type, Seriennummer), Untersuchungen und der Feststellung mit Datum.

Aufbewahrung des Anlagenbuches
Das Anlagenbuch ist dem Anlagenbetreiber zur Aufbewahrung bei der Anlage zu übergeben. Es
dient als Grundlage für wiederkehrende Prüfungen. Bei Wechsel des Anlagenbetreibers ist das
Anlagenbuch weiterzugeben. Die Dokumente sind für die Lebensdauer der Anlage aufzubewah-
ren. Das Anlagenbuch ist für den Wartungsdienst, dem Sachverständigen oder dem Prüfer, der
die wiederkehrende Prüfung durchführt, zur Verfügung zu halten.

________________________________________________
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Zeitaufwand der Prüfung
Erfolgt die Überprüfung und Dokumentation nach effektivem Zeitaufwand, ist der Einsatz der Messgeräte,
z.B. mit einer entsprechenden Pauschale, extra in Rechnung zu stellen. Erfolgt die Überprüfung nach
Ausmaß, sind im Einheitspreis alle Preisanteile für Überprüfung, Dokumentation und Messgeräte
einkalkuliert. Die Wegzeit und andere Zeiten, die zwar anfallen, jedoch nicht unmittelbar mit der An-
lagenüberprüfung in Verbindung stehen, wie z.B. Wartezeiten und Zeiten für die Zugänglichmachung
der Betriebsmittel, werden gesondert in Rechnung gestellt.

Prüfung nach Ausmaß

Die Leistungspositionen sind in Minuten angegeben, bilden grobe Richtwerte und gelten für einen
Techniker.

Erstprüfung und Wiederholungs-
Dokumentation *) prüfung *)

Weg- und KFZ-Pauschale bis 7 km 60 60
Weg- und KFZ-Pauschale über 7 km Nach Aufwand Nach Aufwand
Überprüfungsbefund 27 22
Sichtprüfung/m² 0,2 0,2

Schukosteckdose 2,4 1,5
Drehstromsteckdose 3,5 2,5
Geräteanschlussdose 230V 5 4
Geräteanschlussdose 400V 7 6
Lichtauslass 3 2

FI-Schalter 2 1,5
LS-Schalter 6 4
FI-Schutzschaltung 5 5
Nullung 7 7
Isolationswiderstand 6 6
Schleifenwiderstand 6 6
Erdungswiderstand 15 15
Hauptpotentialausgleich 15 15
Zusätzlicher Potentialausgleich im Badezimmer 8 8

Aus den o.a. Tabellenwerten ergibt sich für eine 60 - 70 m² große Wohnung ein durchschnittlicher
Prüfaufwand von rund 3 bis 3,5 Arbeitsstunden, der der Kalkulation für einen E-CHECK zugrunde-
gelegt werden muss.

*) Werte in Min.

________________________________________________
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Prüfvignette
Über die Intervalle der wiederkehrenden Prüfungen von elektrischen Anlagen ist auf Seite 10 schon
hingewiesen worden. Wichtig ist aber auch der Hinweis für den Anlageninhaber nach der Prüfung der
Anlage und der Dokumentation, wann die nächste Prüfung zu erfolgen hat.

Ein gutes und vor allem imageträchtiges Mit-
tel dazu ist die Prüfvignette. Aufgebaut ähn-
lich dem Pickerl für Gasanlagen erinnert sie an
den nächsten Termin und stellt, da der Name
des ausstellenden Elektrotechnikers bereits ein-
gedruckt ist, die Verbindung zum Prüfer gleich
her. Damit wird eine effiziente Kundenbindung
erreicht.

Anlagenbuch (Musterbild)

Die Mappe ist als Einhakhefter konzipiert und hat alle Unterlagen der elektrischen Anlage zu beinhal-
ten, vom Prüfbefund der Erstprüfung bis zu allen vorhandenen Plänen, Rechnungen bis zu wieder-
kehrenden Prüfbefunden.

MAPPE

ANLAGENBUCH

Name (Logo)

Adresse

Tel.Nr.

________________________________________________
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Schluss mit mühsamem Zettelschreiben!

Der neue Dokumentations-Standard, E-Befund Manager Version V8.1 ist da.

Elektronische - bundeseinheitliche Prüfbefunde, stark erweitert - auch netzwerkfähig!

Das Kuratorium für Elektrotechnik (KFE) hat in Zusammenarbeit mit der Bundesinnung für Elektro-,
Gebäude-, Alarm- und Kommunikationselek-
troniker und der Fa. GMC-Instruments
Austria GmbH die volldigitale Protokollsoft-
ware für Sicherheitsüberprüfungen, den
„Elektro-Befund-Manager“ weiterentwi-
ckelt.

Die Datenbank-SW (Firebird-SQL) mit
Schnittstelle zu vielen neuen modernen Prüf-
geräten mit RS-232/USB- oder Bluetooth-

Schnittstelle ist noch kundenfreundlicher und
flexibler geworden.

Viele Befunde und Kundenwünsche wurden ergänzt!

Die Leistungsübersicht zeigt die umfangreichen Möglichkeiten und Verbesserungen:
- Die zu prüfendeAnlage kann als Stromlaufplan (Elektro-Baum) plus Raumplan

(Standortbaum) erstellt und anschließend mit Messwerten, Besichtigungs-,
Erobungshinweisen, Mängel und Bilder ergänzt werden

- Geeignete Messgeräte können mittelsAddIn verbunden und die Messwerte und
Anlagendaten direkt importiert und für die
nächste Überprüfung wieder exportiert
werden

- Optimiert wurde auch der
Vollimport der gesamten Anlagen- und
Kundendaten, Elektro- und
Standortbaum, aus dem CAD-Programm
von Data Design Systems ab Version V7

(andere Programme in
Vorbereitung).

-Alle Kunden-/Anlagendaten
bleiben in der SW gespeichert und können
bei der nächsten Prüfung oder Änderung
wieder verwendet werden.

- Nötige Einstellungen wie z.B.:
Kabelart, Nennstrom, Sicherungen, FI´s
oder auch Mängel werden aus Pull-Down
Menüs gewählt und können individuell
geändert/ergänzt werden!
Automatische Vorgabewerte erleichtern das
Befunderstellen erheblich.
- Prüftermine für wiederkehrende Prüfungen können über 7 Gefährdungsklassen verwaltet

und automatisch gemeldet werden!
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- Die SW unterstützt auch moderne Barcode und RFID-Systeme. Barcodes können auch erzeugt
werden.
- Alle als Papierversion verfügbaren
bundeseinheitlichen Prüfprotokolle für Elektroanlagen,
Geräte-, Mediz.-Geräteprüfungen, Fundamenterder,
Blitzschutz, Photovoltaik,
Sicherheitsstromerzeugungsanlagen sind zu 25, 100,
200 und 1000 Stück erhältlich und mittels
Nummerncode schnell und einfach aufladbar
(weitere Fachgebiete folgen als Update).

- Kostenlose Arbeitsausdrucke und eine
Fotodokumentation wurden inkludiert.
- Für die erstellten Anlagen können
Verteilerübersichten, als Beilage zur R5, mit
Zuordnung der Betriebsmittel zu Raum, Stromkreis, FI
und Verteiler erstellt werden.
- Die Protokolle / Berichte werden als PDF-
Passwortgeschützt und mit rückführbarer Nummer
erzeugt und können digital - per jpg-Datei oder e-
Signatur - gezeichnet werden. Das PDF ist beliebig
oft ausdruckbar.
- Der E-Befund-Manager läuft auf allen Windows Versionen - Vista /7/8 und steht auch als
Netzwerkversion (EBM pro) zur Verfügung.
Es werden Österreichweit Ganztagsschulungen angeboten. Termine finden Sie im Internet ww.kfe.at
Nützen Sie die Chance und testen Sie die neue Version V8.1+V8.1 pro im 30 Tage
Gratistestzeitraum

Liste der zur Zeit unterstützten Hersteller:
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Treiber AddIn für Geräte / Modell-Nr. und andere Hersteller auf Anfrage

Nähere Informationen auch unter ww.kfe.at

Bestellungen an: Kuratorium für Elektroechnik. Rudolf Sallinger Platz 1, 1030 Wien

Ansprechpartner: Frau Hoffmann, Tel.: +43 (1) 51450-2333

oder

GMC-Instruments Austria GmbH, Richard Strauss Straße 10/2, 1230 Wien

Ansprechpartner: Herr Corradi, Tel.: +43 (1) 8902287-20
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R 0004711

Elektro VOLT GmbH
1234 Funkendorf, Stromstr. 1

  2500 Baden, Musterstr. 23 01/123 450

Mustermann        Maximilian

Wohnung
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20.02.2014
Walter Blitz W. Blitz

Wien 20.02.2014

Maximilian Mustermann .Mustermann

Feb.
2019

Wohnung
M

U
S

T
E

R

X
7

XX Verteiler BetriebsmittelX
X

X

Elektro Volt  GmbH.
Stromstrasse 1

1234 FunkendorfIng.Volt
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X X230/400

5x Yf 16    UP  in Rohr FX50
35 D 02 Lasttrenschalter

UP in Rohr FX50

X

X

Badezimmer

X

X V4A StahlX

XX
XX

X
X X

X X
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M.  Mustermann 0004711
2500 Baden, 20.02.2014

      Wiener Netze 00988256
    Wohnung

X
    Elektro Volt GmbH.12.02.2014

X

X
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0004711
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Q1 0,03 4/40 A/G FI - Schutz
F1.1 3+N/16 B LS 2,5 >600 E-Herd
F1.2 1+N/16 B LS 2,5>600 Geschirrspüler
F1.3 1+N/13 B LS 2,5 >600 Steckdosen allgemein
F1.4 1+N/13 B LS 2,5 >600 Steckdosen  allgemein
F1.5 1+N/10 B LS 1,5 >600 Lichtauslässe
F1.5 1+N/13 B LS 2,5 >600 Heizstrahler

Q2 0,03 4/40 A/G FI - Schutz
F2.1 1+N/16 B LS 2,5 >600 Waschmaschine
F2.2 1+N/13 B LS 2,5 >600 Steckdosen Küche
F2.3 1+N/13 B LS 2,5 >600 Kühlschrank
F2.4 1+N/13 B LS 2,5 >600 Steckdosen  allgemein
F2.5 1+N/13 B LS 2,5 >600 Steckdosen  allgemein
F2.6 1+N/13 B LS 2,5 >600 Warmwasserbereitung
F2.7 1+N/10 B LS 1,5 >600 Lichtauslässe

Vorraum

Wohnungsverteiler
V 1

X
UP

IP 3x
Schutzisolierung

16 16X
X

16

20.02.2014

35

2500 Baden, Musterstr. 23
Maximilian Muster-
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M. Mustermann    0004711
     2500 Baden, Musterstr. 23         20.02.2014

Lichtauslässe 1 1 2 2 1 1 V1/Q1 0 ,1 F1 .5 1 ,4
Steckdosen 2 6  -�- 7 6 0 ,1 F1 .3 1 ,2
Steckdosen 3 6  -�- 0 ,1 F1 .4 1 ,8
Anschl. E-Herd 1  -�- 0 ,1 F1 .1 0 , 8
Anschl. Geschirrsp. 1  -�- 0 ,1 F1 .2 0 , 7
Anschl. Heizstr. 1  -�- 0 ,1 F1 .6 0 , 8

Anschl. Waschm. 1 V1/Q2 0 ,1 F2 .1 0 , 9
Steckd.. Küche 1 2  -�- 0 ,1 F2 .2 1 , 1
Anschl. Kühlschr. 1  -�- 0 ,1 F2 .3 1 , 1
Steckdosen 8  -�- 8 1 0 ,1 F2 .4 0 , 7
Steckdosen 2 6  -�- 0 ,1 F2 .5 0 , 8
Anschl. Warmw. 1  -�- 0 ,1 F2 .6 0 , 6
Lichtauslässe 2 1 2 1 1  -�- 0 ,1 F2 .7 1 , 7
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1,8
127,78

13

X
5

X

0,1

81

36

X
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M. Mustermann
2500 Baden, Musterstr. 23

0004711
20.02.2014

Gossen/Metra     Profitest              TJ 1910

225,2 393,7
(unter Last)
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Bei E
rstüberprüfung der E

igenan-

lage kann dieses Protokoll e
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n!
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Fa. Muster GmbH.       Schlosserei

Werkstatt
EN 1 Teil 1 - 4

Büro u. Nebenräume

VD 390 von 1995

EN 1 Teil 1 - 4

VD 390 von 1994
G

G

N

M
U

S
T
E

R
0012815

Elektro VOLT GmbH
1234 Funkendorf, Stromstr. 1

  1100 Wien, Eisenstrasse 12, 1/987 653

wie oben

Gewerbebetrieb/Werkstatt, Büro u.
Nebenräume
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01.04.2014
Walter Blitz W. Blitz

Elektro Volt  GmbH.
Stromstrasse 1

1234 Funkendorf
Ing. VoltWien 01.04.2014

Fa. Muster GmbH.;
K. Muster Konrad Muster

04.2019 Werkstatt
Büro/Nebenr.04.2019

M
U

S
T
E

R

X

X
X

Verteiler BetriebsmittelX
X

X

X

6

10

siehe Protokoll Prüfung, Besichtigung der
elektrischen Anlage
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63 NH 00

UP

X

Gemeinschaftsdusche

= Hauptleitung

X Fundamenterder

XX

XX XX

X
X

M
U

S
T
E

RWiener Netze 00988256
Gewerbebetrieb / Schlosserei

X
Fa. Watt GmbH.08/1994

X
X X

230/400

EYY-J          5 x 25 UP

0012815

  1100     Wien        Eisenstrasse 12
Fa. Muster GmbH.

01.04.2014

                              Lt. Betriebsanlagen-
genehmigungs-bescheid

Gemeinschaftsduschraum

X

X

X
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Werkstatt,
Technikraum

Werkstattverteiler
V 1

X
UP

IP 2x
Schutzisolierung

25 25             25X

1 0,03 4/63 G F I FI-Schutzschalter 3-6

2 3+N/16 C L S 2 ,5 CEE Steckdose Drehbank

3 3+N/16 C L S 2 ,5 CEE Steckdose  Biegemasch.

4 3+N/16 C L S 2 ,5 CEE Steckdose  Abkantm.

5 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht Wkst 1

6 0 ,03 4/63 G F I FI-Schutzschalter 7-10

7 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdosen allg. Wkst

8 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdosen Aufenth. Raum

9 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht Wkst 2

1 0 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht Aufenth. Raum

1 1 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht Dusche

0012815

  1100 Wien, Eisenstrasse 12
Fa. Muster GmbH.

01.04.2014

35

X
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Büro, Technikraum

Büroverteiler
V 2

X
UP

IP 2x
Schutzisolierung
10 10             10X

1 0,03 4/63 G F I FI-Schutzschalter 2-7

2 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose Büro Nord

3 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose  Büro Süd

4 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose  EDV Nord

5 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose  EDV Süd

6 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht 1 Büro Nord

7 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht 1 Büro Süd

8 0,03 4/63 G F I FI-Schutzschalter 9-14

9 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose Büro West

1 0 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose Büro Ost

1 1 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose EDV West

1 2 1+N/16 B L S 2 ,5 Steckdose EDV Ost

1 3 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht 1 Büro West

1 4 1+N/13 B L S 1 ,5 Licht 1 Büro Ost

0012815

  1100 Wien, Eisenstrasse 12
Fa. Muster GmbH.

01.04.2014

35

X
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S
T
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Fa. Muster GmbH.
     1100 Wien, Eisenstr. 12   01.04.2014

CEE-Drehbank 1 V1/1 80 ,2 0 ,1 2 0 ,7
CEE-Biegemasch. 1 V1/1 0 ,1 3 0 ,7
CEE-Abkantmasch. 1 V1/1 0 ,1 4 0 ,8
Licht Wkst 1 V1/1 0 ,1 5 1 ,1

Steckd. allg Wkst 8 V1/6 92 ,0 0 ,1 7 0 ,7
Steckd. Aufenth.R 8 V1/6 0 ,1 8 0 ,6
Licht Wkst 2 1 0 V1/6 0 ,1 9 1 ,2
Licht Aufenth.R 4 V1/6 0 ,1 10 0 ,9
Licht Dusche 4 V1/6 0,1 1 1 0 ,9

Steckd. Bü. Nord 8 V2/1 87,1 0,1 2 0 ,7
Steckd. Bü. Süd 8 V2/1 0,1 3 0 ,7
Steckd. EDV Nord 6 V2/1 0,1 4 0 ,8
Steckd. EDV Süd 6 V2/1 0,1 5 0 ,6
Licht Bü. Nord 4 V2/1 0,1 6 0 ,9
Licht Bü. Süd 4 V2/1 0,1 7 1 ,0

Steckd. Bü. West 1 0 V2/8 87,7 0,1 9 0 ,6
Steckd. Bü. Ost 1 0 V2/8 0,1 1 0 0 ,5
Steckd. EDV West 6 V2/8 0,1 1 1 0 ,6
Steckd. EDV Ost 6 V2/8 0,1 1 2 0 ,7
Licht Bü. West 5 V2/8 0,1 1 3 1 ,1
Licht Bü. Ost 4 V2/8 0,1 1 4 0 ,9
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0012815
  1100  Wien, Eisenstrasse 12

Fa. Muster GmbH.
01.04.2014

X 3 x

1 x
alle

X 2 x

M
U

S
T
E

R

Leuchtenabdeckung man-
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0012815

  1100 Wien, Eisenstrasse 12
Fa. Muster GmbH.

01.04.2014
V2

Büro
V1

Werkst.

224,9 391
(unter Last)

X

X

1,2
191,5

  5

X

X

0,1
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Gossen/Metra     Profitest              TJ 1910
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Anlagenbuch für EX-Anlagen
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